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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1967

Norm

ABGB §830 B1

EO §35 Ag

Rechtssatz

Umstände, die nach Entscheidung I. Instanz, aber vor dem dadurch bestimmten Feilbietungstermin eintreten und

bewirken, daß nunmehr die Teilung einer Gemeinschaft zur Unzeit erfolgen würde, können mit Klage nach § 35 EO

geltend gemacht werden.
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